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I. Sachverhalt 

 

A Im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens für Weiterbildungsgänge im Bereich der Medizinalbe-

rufe hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit Schreiben vom 19. Juni 2009 die Schweizeri-

sche Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) vorinformiert, dass sich die voraussichtlichen Gebühren für 

eine Akkreditierung auf 95'000 Franken belaufen, maximal aber auf 50'000 Franken je Weiterbil-

dungsgang, und die effektiven Gebühren anschliessend zusammen mit dem Akkreditierungsent-

scheid verfügt und mit dem zu leistenden Gebührenvorschuss verrechnet werden. 

 

B Am 31. August 2009 hat die SSO ein Gesuch um Akkreditierung des Weiterbildungsganges im 

Fachbereich Oralchirurgie eingereicht. 

 

C Mit Verfügung vom 10. November 2009 ist das EDI auf das Akkreditierungsgesuch eingetreten 

und hat festgehalten, dass die SSO einen Gebührenvorschuss von 90'000 Franken zu bezahlen 

hat, mit Rate 1 über 50'000 Franken innert 30 Tagen ab Eröffnung der Verfügung und Rate 2 

über 40'000 Franken per 31. Mai 2010. Beide Zahlungen sind fristgerecht eingegangen. 

 

D Am 10. November 2009 ist das Akkreditierungsgesuch an das Organ für Akkreditierung und 

Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen (OAQ) zur Fremdevaluation weitergeleitet 

worden, welches im Dezember 2009 die Expertenkommission eingesetzt hat. Der Expertenbe-

richt vom 25. Februar 2010 empfiehlt eine Akkreditierung ohne Auflagen, sofern auch für Genf 

ähnliche Gegebenheiten anzunehmen sind wie für die anderen Weiterbildungsstätten. Die Ex-

pertenkommission macht zudem auf einige kritische Punkte aufmerksam (siehe hinten Materiel-

les Ziff. 4 und 6). Die Vor-Ort-Visite hat am 19. Mai 2010 stattgefunden. Im Bericht der Experten 

vom 28. Mai 2010 wurde eine "abschliessende gutachterliche Stellungnahme" verfasst, welche 

eine Auflage formuliert. 

 

E Am 4. Mai 2010 ist dem OAQ die positive Antwort der MEBEKO, Ressort Weiterbildung zum 

Bericht der Expertenkommission mitgeteilt worden. 

 

F Das OAQ hat am 21. September 2010 beim BAG seinen Schlussbericht mit Antrag zur Akkredi-

tierung des Weiterbildungsgangs im Fachbereich Oralchirurgie mit zwei Auflagen eingereicht.   

 

G Am 26. Januar 2011 hat die MEBEKO, Ressort Weiterbildung eine Empfehlung für eine Akkredi-

tierung mit Auflagen verfasst (siehe Materielles Ziff. 8). 

 

II. Erwägungen 

 

A. Formelles 

 

1. Für Weiterbildungsgänge, die zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen, besteht eine 

Akkreditierungspflicht gemäss Artikel 23 Absatz 2 des Medizinalberufegesetzes vom 23. Juni 

2006
1
. Für die Akkreditierung von Weiterbildungsgängen zuständig ist das EDI (Art. 28 i.V.m. 

Art. 47 Abs. 2 MedBG). 

 

2. Ein Weiterbildungsgang, der zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führen soll, wird akk-

reditiert, wenn er die Akkreditierungskriterien gemäss Artikel 25 MedBG erfüllt. 

 

3. Der Bundesrat kann nach Anhörung der Medizinalberufekommission und der verantwortlichen 

Organisation Bestimmungen erlassen, welche das Akkreditierungskriterium gemäss Artikel 25 

Absatz 1 Buchstabe b MedBG konkretisieren (Art. 25 Abs. 2 MedBG). 

                                                      
1
 MedBG, SR 811.11 



    

   3/8 

 

 

 Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung über Diplome, Ausbildung, Weiterbildung und Berufsaus-

übung in den universitären Medizinalberufen vom 27. Juni 2007
2
 delegiert die Kompetenz zur 

Konkretisierung des Akkreditierungskriteriums gemäss Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b MedBG, 

Qualitätsstandards in einer Verordnung zu erlassen, ans EDI. 

 Mit der Verordnung über die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge der universitären Medizi-

nalberufe vom 20. August 2007
3
 hat das EDI entsprechende Qualitätsstandards für die Weiter-

bildung bestimmt. Gemäss Anhang zur Verordnung werden diese unter der Internetadresse des 

BAG
4
 publiziert. Alle Weiterbildungsgänge, die akkreditiert werden sollen, werden daraufhin 

überprüft, ob sie diese Qualitätsstandards im Sinne von Artikel 3 dieser Verordnung erfüllen.  

 

4. Gemäss Artikel 26 Absatz 1 MedBG reicht die für einen Weiterbildungsgang verantwortliche 

Organisation das Gesuch um Akkreditierung eines Weiterbildungsgangs bei der Akkreditierungs-

instanz ein. Dem Gesuch muss ein Bericht über die Erfüllung der Akkreditierungskriterien ge-

mäss Artikel 25 Absatz 1 und 2 MedBG (Selbstbeurteilungsbericht) beigelegt werden (Art. 26 

Abs. 2 MedBG). 

 

5. Die Fremdevaluation wird durch das Akkreditierungsorgan durchgeführt (Art. 27 MedBG). Das 

Akkreditierungsorgan ist gemäss Artikel 48 Absatz 2 MedBG i.V.m. Artikel 11 Absatz 1 MedBV 

das OAQ. 

 

6. Die Fremdevaluation besteht aus der Prüfung des Weiterbildungsgangs durch eine Experten-

kommission, welche dem Akkreditierungsorgan einen begründeten Antrag zur Akkreditierung un-

terbreitet (Art. 27 MedBG). Dieser wird der MEBEKO, Ressort Weiterbildung zur Anhörung vor-

gelegt. Danach kann das Akkreditierungsorgan den Antrag zur weiteren Bearbeitung an die Ex-

pertenkommission zurückweisen oder ihn selber bearbeiten und ihn, wenn erforderlich, mit ei-

nem Zusatzantrag und einem Zusatzbericht der Akkreditierungsinstanz zur Entscheidung über-

weisen (Art. 27 Abs. 5 MedBG). Die Akkreditierungsinstanz entscheidet nach Anhörung der ME-

BEKO über die Anträge und kann die Akkreditierung mit Auflagen verbinden (Art. 28 MedBG). 

 

7. Gemäss Artikel 29 MedBG gilt die Akkreditierung höchstens sieben Jahre. 

 

8. Die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge wird durch Gebühren finanziert (Art. 32 Abs. 2 

MedBG). Gemäss Anhang 5, Ziffer 6 MedBV betragen diese Gebühren zwischen 10'000 und 

50'000 Franken. 

 

B. Materielles 

 

1. Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO ist ein Verein im Sinne von Artikel 60 des 

Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB)
5
. In Artikel 2 ihrer Statuten 

(Version vom Oktober 2008) ist ihre Zuständigkeit für die zahnärztliche Weiterbildung festgelegt. 

 

2. Die SSO hat beim EDI am 31. August 2009 ein Gesuch um Akkreditierung des Weiterbildungs-

gangs im Fachbereich Oralchirurgie, welcher zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel führt, 

eingereicht. Dem Gesuch wurde ein Selbstbeurteilungsbericht mit Anhängen beigelegt. 

 

3. Mit Schreiben vom 5. Oktober 2009 ersuchte das BAG um Vervollständigung der Unterlagen 

(Selbstbeurteilungsbericht). Mit Antwort vom 9. November 2009 wurden die fehlenden Unterla-

gen eingereicht.  

 

                                                      
2
 Medizinalberufeverordnung, MedBV; SR 811.112.0 

3
 SR 811.112.03 

4
 www.bag.admin.ch/themen/berufe/00415/00579/index.html 

5
 SR 210 
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4. Die Fremdevaluation wurde vom OAQ im Dezember 2009 aufgenommen. Im Bericht der Exper-

tenkommission vom 25. Februar 2010 wurde zunächst eine Akkreditierung ohne Auflage emp-

fohlen, aber folgendes festgestellt:  

- Aus dem zahnmedizinischen Zentrum in Genf würden keine Informationen über diese Wei-

terbildungsstätte vorliegen und die Experten könnten deshalb keine Aussagen zu Genf ma-

chen; 

- Aus den Weiterbildungsstätten fehlten Angaben zur Anzahl der zu behandelnden Patientin-

nen und Patienten pro Quartal oder Jahr und zur Fallmischung; 

- Die Bezeichnung des Weiterbildungsganges sei je nach Weiterbildungsstätte unterschied-

lich. Dies sollte unbedingt vereinheitlicht werden auch im Hinblick auf die Gewährleistung der 

Titelanerkennung; 

- Die allgemeinmedizinischen Aspekte der Weiterbildung sollten deutlicher verankert und in 

der Weiterbildungsstruktur klarer dokumentiert werden; 

- Von keiner Weiterbildungsstätte existiere ein OP-Katalog mit Mindestanforderungen für die 

Eingriffszahlen nach Kategorien mit Kompensationsmöglichkeiten in gewissen Kategorien. 

Dieser OP-Katalog stelle einen Leistungskatalog dar, der eine internationale Vergleichbarkeit 

erworbener Fähigkeiten erst ermöglichen würde. Insbesondere erleichtere ein solcher Kata-

log den Wechsel zu einem anderen Weiterbildungszentrum sowohl auf nationaler wie auch 

auf europäischer Ebene; 

- Auch hinsichtlich des zu bearbeitenden Stoffkataloges nach dem Reglement der Schweizeri-

schen Gesellschaft für Oralchirurgie (SSOS) seien weiterhin Mängel festzustellen.  

 

5. Am 26. März 2010 hat das OAQ die Stellungnahme der SSOS zur allfälligen Korrektur von Fak-

ten und Zahlen im Bericht der Expertenkommission erhalten. Es sind keine grundlegenden Män-

gel festgestellt worden. Fehlende Unterlagen wurden von der Fachgesellschaft nachgeliefert. Die 

Experten haben verzichtet, ihr Gutachten daraufhin anzupassen.  

 

6. Am 19. Mai 2010 fand eine Vor-Ort-Visite durch die Expertenkommission statt. Der Bericht der 

Experten vom 28. Mai 2010 enthielt eine "abschliessende gutachterliche Stellungnahme" zur 

Akkreditierung des Weiterbildungsganges. In diesem Bericht wurde neu die Feststellung zum 

OP-Katalog als Auflage formuliert: 

 In diesem Sinne wurde festgehalten, dass die SSO OP-Kataloge und qualifizierende Abschluss-

zeugnisse obligatorisch verankern muss. Im OP-Katalog sollen klar definierte Leistungsanforde-

rung (mit Zielvorgaben und Kompensationsmöglichkeiten innerhalb bestimmter Kategorien) fest-

gelegt werden.  

 

7. Aus diesem Grund wurde auch dieser Bericht der Fachgesellschaft zur Stellungnahme zuge-

stellt. Am 15. Juni 2010 hat die Fachgesellschaft auf eine Stellungnahme verzichtet.  

 

8. Nachdem die erste Anhörung der MEBEKO, Ressort Weiterbildung am 4. Mai 2010 keine forma-

len Mängel ergeben hat, hat das OAQ am 21. September 2010 dem BAG in seinem Schlussbe-

richt den Antrag zur Akkreditierung mit folgenden Auflagen mitgeteilt: 

- Die SSOS hat eine Visitation der anerkannten Weiterbildungsstätte „Division de stomatologie 

et chirurgie orale et de radiologie dentaire maxillo-faciale, Section de médecine dentaire, 

Université de Genève“ zu organisieren. Im Rahmen dieser Visitation muss das Weiterbil-

dungskonzept, Prüfbereich 6 der Qualitätsstandards und der Fragekatalog des OAQ zu den 

Vor-Ort-Visiten überprüft werden. Nach Abschluss der Visitation ist dem BAG ein Bericht 

über die Resultate derselben einzureichen. Dieser Bericht sollte spätestens sechs Monate 

nach Eröffnung des Akkreditierungsentscheids eingereicht werden. 

- Es sollen obligatorisch OP-Kataloge eingeführt werden. Eine Frist von einem Jahr wird für 

die Erfüllung der Auflage empfohlen. 

 

9. Am 26. Januar 2011 hat die MEBEKO, Ressort Weiterbildung im Rahmen der zweiten Anhörung 

vorgeschlagen, die Akkreditierung mit Auflagen zu verfügen: 
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- In der Zahnmedizin macht die SSO allgemeine Vorgaben für die vier zahnärztlichen Weiter-

bildungsgänge. Diese sind wenig differenziert und weitreichend. Dies führt dazu, wie die 

Selbstbeurteilungs- und Expertenberichte zeigen, dass sich für alle Weiterbildungsgänge 

substantielle inhaltliche und umfangmässige Unterschiede zwischen den einzelnen Weiter-

bildungsstätten eruieren lassen. Diese Unterschiede in Bezug auf die Dauer der Weiterbil-

dung und in Bezug auf Inhalte und Art der summativen und formativen Evaluationen der 

Weiterzubildenden müssen bis Ende 2014 beseitigt werden. 

- In der heutigen Situation kann die SSO die Kontrolle über die Weiterbildung in der Zahnme-

dizin, nach Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe. b MedBG nicht zufriedenstellend sicherstellen. Es 

müssen Strukturen geschaffen werden, die es den Fachgesellschaften und den Weiterbil-

dungsstätten ermöglichen, effizient eine zeitgemäße Weiterbildung mit einheitlichen Prozes-

sen der Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu etablieren, sowie die dazu-

gehörigen formativen und summativen Evaluationen festzulegen. Auch sollte bis Ende 2014 

ein einheitliches und transparentes Finanzierungsmodell geschaffen werden. 

- Eine Visitation der Weiterbildungsstätte in Genf soll stattfinden. 

 

10. Die MEBEKO, Ressort Weiterbildung machte zudem im Rahmen der zweiten Anhörung folgende 

Empfehlungen: 

- Die Leistungsanforderungen sollten in Zahl und Art definiert werden und einheitlich sein. 

- Fallmischung und Patientenzahlen sollten verbindlich festgelegt werden. 

- Der OP-Katalog soll in Bezug auf die Anzahl der durchzuführenden Operationen und in Be-

zug auf das Kompetenzniveau des Operateurs definiert werden.  

 

11. In Anbetracht der obigen Ausführungen wird folgendes festgestellt: 

-  Die SSO hat sicherzustellen, dass die Dauer der Weiterbildung in Oralchirurgie an allen 

Weiterbildungsstätten drei Jahre beträgt. Unterschiede zwischen den einzelnen Weiterbil-

dungsstätten in Bezug auf die Dauer und Inhalt der Weiterbildung in Oralchirurgie müssen 

beseitigt werden.  

-  Eine Überprüfung und Sicherstellung, dass die Personen in Weiterbildung die Ziele gemäss 

MedBG erreichen (vgl. Art. 25 Abs. 1 Bst. b MedBG), kann aufgrund der wenig ausgebauten 

Strukturen von der SSO nicht umfassend gewährleistet werden. Auch der Expertenbericht 

macht auf diesen Mangel aufmerksam. Insbesondere ist bis Ende 2012 eine Visitation der 

anerkannten Weiterbildungsstätte „Division de stomatologie et chirurgie orale et de radiolo-

gie dentaire maxillo-faciale, Section de médecine dentaire, Université de Genève“ durchzu-

führen. Im Rahmen dieser Visitation muss das Weiterbildungskonzept (Prüfbereich 6 der 

Qualitätsstandards) überprüft werden. Zudem sind OP-Kataloge einzuführen und der Stoff-

katalog muss bearbeitet werden. 

 

Im Einzelnen sind folgende das Medizinalberufegesetz (Vgl. Art. 25 Abs. 2 MedBG) und die 

Medizinalberufeverordnung (vgl. Art. 11 Abs. 6 MedBV) präzisierende Qualitätsstandards in 

Zahnmedizin
6
 von der SSO entsprechend nicht oder nur teilweise erfüllt: 

- Qualitätsstandards betreffend Kompetenzen bei Weiterbildungsabschluss (Ziff. 1.3) 

- Aufbau, Zusammensetzung, Struktur und Dauer des Weiterbildungsgangs (Ziff. 2.4)  

- Management des Weiterbildungsgangs (Ziff. 2.5)  

- Klinische Einrichtungen (Ziff. 6.1) Infrastruktur (Ziff. 6.2)  

- Kooperation in der Weiterbildung sowie Mobilität der Weiterzubildenden und Weiterbildner 

(Ziff. 6.7) 

- Mechanismen der Weiterbildungsevaluation (Ziff. 7.1) 

- Anerkennung und Überwachung der Weiterbildungsstätten (Ziff. 7.4) 

- fachlich-wissenschaftliche Leitung (Ziff. 8.1)  

- Weiterbildungsbudget und Ressourcen (Ziff. 8.2); sowie 

                                                      
6
 Qualitätsstandards für die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge in Zahnmedizin, März 2009, ver-

öffentlicht unter www.bag.admin.ch/themen/berufe/00415/00579/index.html 
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- Administration (Ziff. 8.3). 

 

Diese Mängel sind von der SSO zu beheben. 

 

Aus diesen Gründen werden von der Akkreditierungsinstanz zwei Auflagen verfügt.  

 

12. Die SSO hat die Erfüllung der Auflagen schriftlich nachzuweisen. Die Akkreditierungsinstanz 

überprüft die Erfüllung der Auflagen. Bei nicht vollständiger Erfüllung der Auflagen bis zum ge-

nannten Zeitpunkt kann die Akkreditierungsinstanz neue Auflagen verfügen. Werden die Aufla-

gen nicht erfüllt und wird dadurch die Einhaltung der Akkreditierungskriterien (gemäss Artikel 25 

Absatz 1 MedBG) in schwerwiegendem Mass in Frage gestellt, so kann die Akkreditierungsin-

stanz auf Antrag des Akkreditierungsorgans die Akkreditierung entziehen (vgl. Artikel 30 Abs. 2 

und 3 MedBG). 

 

13. Der SSO wurde im Sinne der Artikel 29 ff. des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über 

das Verwaltungsverfahren
7
 das rechtliche Gehör gewährt. Mit Schreiben vom 17. Mai 2011 in-

formierte das BAG die SSO über den Inhalt der unter Ziffer 9 genannten Auflagen und gewährte 

ihr eine Frist bis 15. Juni 2011 zur Stellungnahme. Mit Schreiben vom 15. Juni 2011 äusserte die 

SSO sich im folgenden Sinne:  

- Der Auflage betreffend Weiterbildungsdauer mit gesamtschweizerisch einheitlichen Zeitvorga-

ben vermag sie durchaus positive Aspekte anzuerkennen. 

- Zur vorgesehenen Auflage nach Strukturen für einheitliche Prozesse ist sie vorab der Ansicht, 

dass eine Struktur insbesondere auch der Nachfrage nach solchen Weiterbildungsgängen 

und deren Absolventen zu entsprechen hat; insbesondere sind administrative Aufwände auf 

das Notwendige zu beschränken. Die bestehenden Strukturen werden überprüft. Im Weite-

ren ist zu beachten, dass der SSO als beauftragte Organisation der Weiterbildung in der 

Zahnmedizin im Sinne des MedBG auch die Organisationsfreiheit zusteht, als sie im Rah-

men des Gesetzeszweckes in der Wahl der Organisation frei ist. 

- Die Weiterbildung in der Zahnmedizin erfolgt fast ausschliesslich über die universitären Aus- 

und Weiterbildungsinstitute. Ihre Strukturen sind abhängig von universitären und kantonalen 

Behörden. Auf deren Entscheide und Vorgaben hat die SSO jedoch nur beschränkte Ein-

flussmöglichkeiten. 

- Von den vorgesehenen Visitationen hat sie Kenntnis genommen.  

- Was die vorgesehenen zeitlichen Fristen betrifft, so wird sie sich danach richten, muss jedoch 

darauf hinweisen, dass nicht alle Vorgänge von der SSO allein beeinflusst werden können 

und Voraussetzung für die Einhaltung auch entsprechende Kooperation von Seiten der Uni-

versitätsinstitutionen und der Kantone notwendig sind.  

 

14. Zudem wird auf die Empfehlungen, welche im Expertenbericht oder in dieser Verfügung aufgelis-

tet sind, aufmerksam gemacht. 

 

 

III. Entscheid 

 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie Artikel 28 und 47 Absatz 2 MedBG wird  

 

verfügt: 

 

1. Der Weiterbildungsgang im Fachbereich Oralchirurgie wird akkreditiert. 

 

2. Folgende Auflagen werden verhängt: 

 

                                                      
7
 VwVG; SR 172.021 
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- Die SSO hat sicherzustellen, dass die Dauer der Weiterbildung in Oralchirurgie an allen 

Weiterbildungsstätten drei Jahre beträgt. Unterschiede zwischen den einzelnen Weiterbil-

dungsstätten in Bezug auf die Dauer in Relation zum Inhalt der Weiterbildung in Oralchirur-

gie müssen beseitigt werden.  

 

- Bei der SSO sind Strukturen zu schaffen, die es den Fachgesellschaften und den Weiterbil-

dungsstätten ermöglichen, eine Weiterbildung mit einheitlichen Prozessen der Vermittlung 

von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu etablieren, sowie die dazugehörigen for-

mativen und summativen Evaluationen festzulegen. Insbesondere ist bis Ende 2012 eine Vi-

sitation der anerkannten Weiterbildungsstätte „Division de stomatologie et chirurgie orale et 

de radiologie dentaire maxillo-faciale, Section de médecine dentaire, Université de Genève“ 

durchzuführen. Im Rahmen dieser Visitation muss das Weiterbildungskonzept (Prüfbereich 6 

der Qualitätsstandards) überprüft werden. Zudem sind OP-Kataloge einzuführen und der 

Stoffkatalog muss bearbeitet werden. Dabei sind die Ausführungen unter Materielles Ziffer 

10 zu beachten. 

 
3.  Die SSO hat bis zum 31. Dezember 2012 schriftlich gegenüber der Akkreditierungsinstanz zu bes-

tätigen, dass eine Visitation der anerkannten Weiterbildungsstätte „Division de stomatologie et chi-

rurgie orale et de radiologie dentaire maxillo-faciale, Section de médecine dentaire, Université de 

Genève“ durchgeführt und das Weiterbildungskonzept (Prüfbereich 6 der Qualitätsstandards) 

überprüft wurden. Die Erfüllung der anderen Auflagen hat die SSO gegenüber der Akkreditierungs-

instanz bis zum 31. Dezember 2014 in schriftlicher Form nachzuweisen. 

 

4. Die Akkreditierung gilt unter der Bedingung, dass die oben genannten Auflagen erfüllt werden, für 

die Dauer von 7 Jahren ab Rechtskraft der Verfügung. 

 

5. Die Verfügung hat aufschiebende Wirkung. 

 

6. Gestützt auf Artikel 32 Absatz 2 MedBG sowie Artikel 15 und Anhang 5, Ziffer 6 MedBV werden 

folgende Gebühren festgelegt: 

 

Gebührenrechnung: 

 

Aufwand des BAG 

Geschäftstelle Akkreditierung & Qualitätssicherung  CHF      6'454.- 

 

Aufwand des OAQ 

Interne Kosten          CHF      4'724.- 

Auslagen                

Externe Kosten Honorare       CHF      8'100.- 

Externe Kosten Spesen        CHF      1'687.- 

Mehrwertsteuer (8%)        CHF      1'161.- 

 

Total Gebühren           CHF    22'126.- 

             

abzüglich des geleisteten Gebührenvorschusses SSO (anteilmässig pro Fachgesellschaft) 

1. Rate (Eingang: 07.10.2009)      CHF  - 12'500.- 

2. Rate (Eingang: 07.10.2009)      CHF  - 10'000.- 

 

Ist vom BAG folgender Betrag zurückzuzahlen  CHF   374.- 

            =============== 
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Schweizerische Zahnärzte-

Gesellschaft 

Herr Dr. med. dent. F. Keller 

Präsident 

Münzgraben 2 

3007 Bern 

 

 

 

Bern, 5. Juli 2011 

Akkreditierungsverfahren 2011: Weiterbildung in Oralchirurgie 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

 

In der Beilage erhalten Sie den Akkreditierungsentscheid für ihren Weiterbildungsgang in Oralchirur-

gie. 

 

Akkreditierung mit Auflagen gültig bis 31. August 2018 

 

Ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, um mich für die gute Zusammenarbeit bei diesem umfas-

senden Akkreditierungsverfahren bestens zu bedanken. 

 

Dieser Entscheid kam zustande aufgrund der Rückmeldungen von Expertinnen und Experten sowie 

der Medizinalberufekommission, die Sie ausführlich in der beiliegenden Verfügung finden. Ich erlaube 

mir hier auf die wichtigsten Punkte hinzuweisen: 

 

- Die SSO hat sicherzustellen, dass die Dauer der Weiterbildung in Oralchirurgie an allen Weiterbil-

dungsstätten drei Jahre beträgt. Unterschiede zwischen den einzelnen Weiterbildungsstätten in 

Bezug auf die Dauer und Inhalt der Weiterbildung in Oralchirurgie müssen beseitigt werden.  

- Bei der SSO sind Strukturen zu schaffen, die es den Fachgesellschaften und den Weiterbildungs-

stätten ermöglichen, eine Weiterbildung mit einheitlichen Prozessen der Vermittlung von Wissen, 

Fertigkeiten und Fähigkeiten zu etablieren, sowie die dazugehörigen formativen und summativen 

Evaluationen festzulegen. Insbesondere ist bis Ende 2012 eine Visitation der anerkannten Weiter-

bildungsstätte „Division de stomatologie et chirurgie orale et de radiologie dentaire maxillo-faciale, 

Section de médecine dentaire, Université de Genève“ durchzuführen. Im Rahmen dieser Visitation 

muss das Weiterbildungskonzept (Prüfbereich 6 der Qualitätsstandards) überprüft werden. Zudem 

sind OP-Kataloge einzuführen und der Stoffkatalog muss bearbeitet werden.  

- Die Leistungsanforderungen sollten in Zahl und Art definiert werden und einheitlich sein. Der OP-

Katalog soll in Bezug auf die Anzahl der durchzuführenden Operationen und in Bezug auf das 

Kompetenzniveau des Operateurs definiert werden. Fallmischung und Patientenzahlen sollten 

verbindlich festgelegt werden. 
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Vorbemerkung:  

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit des Textes werden nur männliche Personen-
bezeichnungen verwendet. Selbstverständlich gelten die Bezeichnungen im Sinn der 
Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter. 
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1 Akkreditierungsverfahren 

Die Akkreditierung ist ein mehrstufiges Qualitätsprüfungsverfahren mit formalem Entscheid 
darüber, ob eine Institution, ein Studien- oder Weiterbildungsgang vorgegebene 
Qualitätsstandards erfüllt.  

Die gesetzliche Grundlage für die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge in Zahnmedizin 
ist das Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (MedBG, 
SR 811.11). Die der Akkreditierung zugrunde liegende Qualitätsprüfung basiert auf den im 
Gesetz verankerten Akkreditierungskriterien für Weiterbildungsgänge (Art. 25 Abs. 1 
MedBG) und impliziert die gesetzlich festgelegten Weiterbildungsziele (Art. 4 und Art. 17 
MedBG). 

Auftraggeber der Akkreditierung ist das Eidgenössische Departement des Inneren (EDI), 
welches das Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen 
Hochschulen (OAQ) mit der Durchführung der externen Begutachtung mandatiert hat. 

Das schweizerische Akkreditierungsverfahren beruht auf international anerkannten 
Praktiken. Es umfasst 

– eine Selbstbeurteilung des Weiterbildungsgangs (Selbstevaluation gemäss Art. 26 
MedBG) (Phase 1) 

– eine externe Begutachtung (Fremdevaluation gemäss Art. 27 MedBG) durch 
unabhängige Experten (Phase 2); diese Phase wird mit einem Schlussbericht des 
OAQ zu Handen des EDI abgeschlossen 

– den Akkreditierungsentscheid durch das EDI, der nach Anhörung der 
Medizinalberufekommission gefällt wird (Art. 28 Abs. 1 MedBG) (Phase 3). 

In der Selbstbeurteilung und der externen Begutachtung werden für die Weiterbildung 
wichtige Themenbereiche ("Prüfbereiche") anhand festgelegter und publizierter 
Qualitätsstandards1 evaluiert. 

Der Selbstbeurteilungsbericht wurde durch zwei vom OAQ beauftragte, unabhängige 
Fachexperten begutachtet. Die zuständige Fachgesellschaft als auch die 
Medizinalberufekommission (MEBEKO) hatten Gelegenheit, zum Selbstbeurteilungsbericht 
und zu den Ergebnissen der Begutachtung Stellung zu nehmen.  

Der vorliegende Schlussbericht wird dem EDI vorgelegt (mit Kopie an die MEBEKO, die 
Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft ⎨SSO⎬) und die jeweilige zahnmedizinische 
Fachgesellschaft). Er basiert auf der Beschreibung des Weiterbildungsgangs, dem 
Selbstbeurteilungsbericht der Fachgesellschaft, dem Expertenbericht und der möglichen 
                                                        
1 Qualitätsstandardsets: http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00415/00579/index.html?lang=de  
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Stellungnahmen der Fachgesellschaft und der MEBEKO zum Expertenbericht als auch den 
Kurzberichten der stichprobenartig durchgeführten Visiten an ausgesuchten 
Weiterbildungsstätten.  

Der OAQ Schlussbericht ist kurz gehalten. Weitere Informationen gibt der Expertenbericht. 

2 Der Ablauf des Akkreditierungsverfahrens 

Die Selbstbeurteilungsberichte der zu akkreditierenden Weiterbildungsgänge wurden dem 
OAQ Ende September 2009 durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) weitergeleitet.  

Für alle Verfahren ist ein Gutachten zum Selbstbeurteilungsbericht der verantwortlichen 
Fachgesellschaft zu ihrem Weiterbildungsgang erstellt worden. Dieses Gutachten ist die 
wichtigste vergleichbare Grundlage für die Akkreditierung aller Weiterbildungsgänge.       
Das OAQ hat für diese Aufgabe je Weiterbildungsgang zwei Fachexperten benannt – in der 
Regel eine Person aus der Schweiz und eine aus dem Ausland. Deren Qualifikation, 
Reputation und Unabhängigkeit ist durch das OAQ und dessen Wissenschaftlichen Beirat 
als auch die zuständige Fachgesellschaft geprüft worden.          
Die Erstellung der Gutachten durch die ernannten Experten sollte nach unseren Vorgaben 
innert 4 Wochen erfolgen, hat aber de facto in den allermeisten Fällen deutlich mehr Zeit in 
Anspruch genommen. 

Nach dem Eintreffen der Berichte im OAQ hatten die zuständigen Fachgesellschaften 20 
Tage Zeit eine Stellungnahme zu dem Gutachten zu verfassen. Diese wurde wiederum 
durch das OAQ den Fachexperten zugestellt, die entscheiden konnten, ob sie daraufhin 
ihren Bericht anpassen oder nicht. Der so finalisierte Expertenbericht wurde inklusive 
Stellungnahme an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) übersendet, das die Berichte zur 
Begutachtung für die MEBEKO frei geschaltet hat. Der MEBEKO stand ein Monat zur 
prozeduralen Prüfung und zur Stellungnahme zur Verfügung. Wiederum hat das OAQ diese 
allfälligen Stellungnahmen an die Fachexperten zum nochmaligen Erwägen weitergeleitet 
mit der Chance, Änderungen vorzunehmen und Kommentare in das Gutachten zu 
integrieren. 

Ausserdem fand je Weiterbildungsgang eine Vor-Ort-Visite einer Weiterbildungsstätte statt, 
um ein Bild von der Umsetzung der Weiterbildungskonzepte in der Praxis zu ermöglichen. 
Vom OAQ wurden für die Visiten je zwei Fachexperten beauftragt. Es handelt sich in allen 
Fällen um dieselben Personen, die auch das jeweilige Gutachten verfasst haben. Die Visiten 
dauerten in der Regel 4-6 Stunden und in den Interviews (mit Vertretern aller 
Funktionsgruppen) wurden Daten zur Weiterbildung und zur Situation der Weiterzubildenden 
erhoben. Da nur eine Weiterbildungsstätte visitiert wurde, ist notwendigerweise die Relevanz 
und der Aussagewert der Ergebnisse der Visite für das gesamte Akkreditierungsverfahren 
begrenzt.  
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Auf der Grundlage all dieser Dokumente hat das OAQ schliesslich einen Schlussbericht je 
Weiterbildungsgang erstellt mit einer Akkreditierungsempfehlung. 

3 Kurzbeschreibung des Weiterbildungsgangs 

Der Weiterbildungsgang in Oralchirurgie und Stomatologie dauert in der Regel 3 Jahre 
(Vollzeit) und ist an einer anerkannten Weiterbildungsstätte zu absolvieren. Anerkannte 
Weiterbildungsstätten befinden sich in den zahnmedizinischen Zentren in Basel, Bern, Genf 
und Zürich sowie am Kantonsspital Luzern. Das Verhältnis zwischen theoretischem und 
praktischem Anteil an der Weiterbildung liegt bei 30%: 60%. Der Schwerpunkt des 
Curriculums liegt in der klinischen Weiterbildung. Der Weiterzubildende soll die Fähigkeit 
erlangen mit Anamnese und Befundaufnahme Diagnosen zu stellen, Behandlungspläne zu 
erarbeiten sowie die fachspezifischen Therapien durchzuführen, die Resultate kritisch zu 
bewerten und schliesslich sich durch Re-evaluation und Weiterbetreuung früher behandelter Fälle 
eine Langzeiterfahrung anzueignen.  

4 Selbstbeurteilungsbericht 

Der Selbstbeurteilungsbericht ist datiert vom 31. Juli 2009. Der Bericht wurde auf 
Veranlassung des BAG revidiert und Ende Oktober 2009 neu eingereicht. Der Bericht ist 
nach den Qualitätsstandards gegliedert. Anders als bei den Selbstbeurteilungsberichten der 
Fachgesellschaften Humanmedizin enthält der Bericht zusätzlich auch Einzelberichte der 
einzelnen Weiterbildungsstätten (mit der Ausnahme von Genf). Diese zusätzlichen Berichte 
erläutern den detaillierten Ablauf des Weiterbildungsganges in den einzelnen 
Weiterbildungsstätten. Diese Einzelberichte wurden jedoch formal und inhaltlich nicht 
aufeinander abgestimmt, was den Eindruck einer sehr grossen Diversität zwischen den 
einzelnen Weiterbildungsstätten entstehen lässt.  
Das zahnmedizinische Zentrum in Genf hat der SSOS keine Daten für die Erstellung des 
Selbstbeurteilungsberichtes geliefert, deshalb hält die Fachgesellschaft fest, dass der 
Bericht den Weiterbildungsgang Oralchirurgie und Stomatologie in Genf nicht betrifft2.  
Dieser Umstand ist sowohl nach Auffassung der Experten als auch des OAQ der grösste 
Mangel des Verfahrens im Allgemeinen und des Selbstbeurteilungsberichtes im 
Besonderen.   
Nichtsdestotrotz konnten die Experten auf der Grundlage des Expertenberichtes eine 
Akkreditierungsempfehlung abgeben. Insbesondere die beigefügte zusammenfassende 
Tabelle „Akkreditierung 2008 Oralchirurgie“ wurde als äusserst hilfreich bezeichnet.  

5 Gutachten durch Expertinnen und Experten 

Das OAQ hat zwei Experten mit der Erstellung des Gutachtens sowie der Durchführung der 
Vor-Ort-Visite beauftragt. Es handelt sich dabei um:  
 

                                                        
2 Selbstbeurteilungsbericht, S. 3.  
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– Univ. Prof. Dr. med. dent. Bernd d’Hoedt, Direktor der Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

– Univ. Prof. Dr. med. dent. Gerhard Wahl, Direktor des Zentrums für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde der Universität Bonn 

Das Gutachten der beiden Experten ist datiert vom 25. Februar 2010 und ist termingerecht 
beim OAQ eingegangen.  
 
Das Gutachten ist entsprechend den Vorgaben des OAQ aufgebaut und sehr detailliert. 
Dadurch, dass der Selbstbeurteilungsbericht sehr grosses Gewicht auf die einzelnen 
Weiterbildungsstätten legt und auch Einzelberichte der einzelnen Weiterbildungsstätten 
enthält, endet der Bericht der Experten mit der Empfehlung, dass die Weiterbildungsstätten 
zu akkreditieren sind. Gegenstand der Akkreditierung ist jedoch nicht die 
Weiterbildungsstätte sondern der Weiterbildungsgang. Der Bericht der Experten enthält 
jedoch generelle Beurteilungen der Qualitätsstandards, weshalb die 
Akkreditierungsempfehlung für den ganzen Weiterbildungsgang Gültigkeit hat.   
 
Am 19. Mai 2010 hat am zahnmedizinischen Zentrum in Bern eine Vor-Ort-Visite 
stattgefunden. Auf der Grundlage der dort geführten Gespräche haben die Experten einen 
Visitationsbericht verfasst. Der Bericht ist datiert vom 26./28. Mai 2010 und enthält neben 
dem Bericht über die Visite auch noch die abschliessende Beurteilung der Experten über 
den Weiterbildungsgang (s. Kap. 5.2).  
 
5.1 Beurteilung und Empfehlungen 

Die Experten kommen in ihrem Bericht zum Schluss, dass der Weiterbildungsgang die 
Qualitätsstandards erfüllt. Die Experten empfehlen eine Akkreditierung mit Auflage (s. 
unten).  

Die Stärke des Weiterbildungsganges sehen die Experten vor allem in der Integration von 
theoretischer Ausbildung und klinisch-praktischer Tätigkeit, sowie in der Anleitung und im 
Anreiz zu wissenschaftlicher Tätigkeit durch die geforderten Publikationen. Als Stärke sehen 
die Experten auch die günstige Betreuungsrelation.  

Als Schwäche empfinden die Experten die fehlende klar definierte Leistungsanforderung im  
OP-Katalog (mit Zielvorgaben und Kompensationsmöglichkeiten innerhalb festgelegter 
Kategorien). Ebenso fehlen aus den Weiterbildungsstätten Angaben zur Anzahl der zu 
behandelnden Patientinnen und Patienten pro Quartal oder Jahr und zur Fallmischung.  

Die eingereichten Unterlagen haben den Eindruck vermittelt, dass die Bezeichnung des 
Weiterbildungsganges je nach Weiterbildungsstätte unterschiedlich ist. Die Experten 
bemängeln dies und sind der Ansicht, dass dies unbedingt vereinheitlicht werden sollte auch 
im Hinblick auf die Gewährleistung der Titelanerkennung.  

Die wichtigste und in den Augen der Experten dringlichste Empfehlung die obligatorische 
Einführung eines OP-Kataloges. Dieser OP-Katalog stellt einen Leistungskatalog dar, der 
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erst eine internationale Vergleichbarkeit erworbener Fähigkeiten ermöglicht. Insbesondere 
erleichtert ein solcher Katalog den Wechsel zu einem anderen Weiterbildungszentrum 
sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene.  

Die Weiterbildungsordnung sollte die allgemeinmedizinischen Aspekte der Weiterbildung 
deutlicher verankern und in der Weiterbildungsstruktur klarer dokumentieren.  

In Bezug auf die fehlenden Informationen aus dem zahnmedizinischen Zentrum in Genf 
erachten es die Experten als äusserst bedauerlich, dass keine Informationen über diese 
Weiterbildungsstätte vorliegen. Es sei im Interesse des Standortes und der 
Weiterzubildenden dafür Sorge zu tragen, dass die Weiterbildung dort weiterhin durchgeführt 
werden könne. Die Akkreditierungsempfehlung gelte für den ganzen Weiterbildungsgang 
sofern für Genf ähnliche Gegebenheiten, wie in den anderen Weiterbildungsstätten 
anzunehmen sind. Die Experten halten jedoch fest, dass sie zu Genf keine Aussage machen 
können.  

Die Experten empfehlen die Akkreditierung des Weiterbildungsganges in Oralchirurgie und 
Stomatologie mit der Auflage, dass in der Weiterbildungsordnung OP-Kataloge und 
qualifizierende Abschlusszeugnisse obligatorisch verankert werden.  

5.2 Stellungnahme der Fachgesellschaft 

Die Stellungnahme der Fachgesellschaft  zum Expertenbericht ist termingerecht am 26. 
März 2010 beim OAQ eingegangen. Die Stellungnahme ist sehr kurz gehalten und geht im 
Grunde nicht auf den Expertenbericht ein. Die Experten haben den Bericht  in der Folge 
nicht angepasst.  

Der Bericht der Experten zur Vor-Ort-Visite in Bern am 19. Mai 2010 enthielt neben den 
Eindrücken der Experten über die Visite auch eine „abschliessende gutachterliche 
Stellungnahme“ zur Akkreditierung des Weiterbildungsganges. Insbesondere wurde in 
diesem Bericht neu eine Auflage formuliert. Aus diesem Grund wurde auch dieser Bericht 
der Fachgesellschaft zur Stellungnahme zugesandt. Die Fachgesellschaft hat dem OAQ mit 
E-Mail vom 15. Juni 2010 mitgeteilt, dass sie nicht erneut Stellung nehmen wolle. Der 
Expertenbericht sowie der Visitationsbericht würden durch die SSOS und die 
Weiterbildungskommission der SSO eingehend analysiert und entsprechende Anpassungen 
im Reglement würden allenfalls vorgenommen.  

5.3 Stellungnahme der MEBEKO 

Gemäss Schreiben vom 4. Mai. 2010 hat die MEBEKO, Ressort Weiterbildung, keinen 
prozeduralen Mangel festgestellt. 

6 Vor-Ort-Visite  

Im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens wurde die Weiterbildungsstätte in Bern visitiert. 
Die Vor-Ort-Visite fand am 19. Mai 2010 statt und dauerte einen halben Tag. Begleitet wurde 
die Visite von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin des OAQ. Anwesend war zudem ein 
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Vertreter der SSO, welcher als Beobachter an dieser Visite teilnahm. Im Vorfeld der Visite 
hat das OAQ den Experten einen Fragekatalog zugesandt, welcher die für das OAQ 
relevanten Fragen aufführte. Die Visite wurde vom OAQ in Zusammenarbeit mit der 
Weiterbildungsstätte organisiert. Dank der sehr guten Vorbereitungsarbeiten durch die 
Weiterbildungsstätte verlief die Visite problemlos. Die Diskussionen verliefen offen, 
konstruktiv und sachorientiert. Dies erlaubte es den Experten sich einen Eindruck von der 
Weiterbildungsstätte zu verschaffen und Antworten auf offene Fragen zu finden.   
 
Nach der Visite haben die Experten einen kurzen Bericht über den Verlauf der Visite sowie 
den Fragekatalog verfasst. Der Bericht ist datiert vom 26./28. Mai 2010. Dieser Bericht 
enthält auch eine abschliessende Beurteilung des gesamten Weiterbildungsgangs.  
 
Bezüglich der Weiterbildungsstätte kommen die Experten zum Schluss, dass das Spektrum 
in der Krankenversorgung und das stringente System in der Supervision eine hohe Qualität 
der Weiterbildung sicherstellt und die vorgefundenen Weiterbildungsbedingungen 
vorbehaltlos die Qualitätsanforderungen erfüllen.  

Schlussbeurteilung des OAQ 

6.1 Prämisse 

Das OAQ gründet seine Schlussbeurteilung im gegenwärtigen Akkreditierungsverfahren in 
erster Linie auf Daten zur Qualität der Weiterbildungsgänge und mischt sich nicht in 
inhaltliche Belange der Fachgesellschaft ein. Empfehlungen der Experten zu inhaltlichen 
Fragen wurden deshalb für die Schlussbeurteilung nicht berücksichtigt. 

6.2 Beurteilung und Empfehlungen 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens der 
Weiterbildungsgang und nicht die einzelne Weiterbildungsstätte ist. In der 
zahnmedizinischen Weiterbildung liegt jedoch ein Grossteil der Verantwortung für das 
Weiterbildungskonzept bei den einzelnen Weiterbildungsstätten. Deshalb wiegt der 
Umstand, dass der Selbstbeurteilungsbericht die Weiterbildungsstätte in Genf explizit 
ausnimmt, schwer. Insbesondere, da sich dadurch Prüfbereich 6 (Weiterbildungsstätten und 
Ressourcen für die Weiterbildung) sowie Prüfbereich 2 (Weiterbildungsgang) nicht 
abschliessend beurteilen lassen. Dies bedeutet wiederum, dass die Fachgesellschaft im 
Rahmen des Akkreditierungsverfahren nicht nachweisen konnte, dass die 
Weiterzubildenden der Weiterbildungsstätte in Genf die Weiterbildungsziele gemäss MedBG 
erreichen können (Art. 25 Abs. 1 Bst. b MedBG).  

Das OAQ erachtet es jedoch nicht als gerechtfertigt die Ablehnung der Akkreditierung zu 
empfehlen, da es mit der generell positiven Beurteilung der Weiterbildung Oralchirurgie und 
Stomatologie der Experten grundsätzlich übereinstimmt. Soweit dies beurteilbar ist, erfüllt 
der Weiterbildungsgang grundsätzlich die Qualitätsstandards. Auch die Vor-Ort-Visite der 



  

 

 Weiterbildungsgang zum Facharzt/zur Fachärztin für 
Oralchirurgie und Stomatologie 

Schlussbericht des OAQ , 9 
 

August 2010  
 

Weiterbildungsstätte in Bern hat gezeigt, dass die hohe Qualität der Weiterbildung durch die 
einzelnen Weiterbildungsstätten sichergestellt wird.  

Nach Ansicht des OAQ ist es jedoch zwingend notwendig, dass die Fachgesellschaft die 
fehlenden Informationen über die Weiterbildungsstätte in Genf im Rahmen einer 
Auflagenkontrolle einreicht und somit eine abschliessende Beurteilung der 
Qualitätsstandards ermöglicht wird.  

Aus diesem Grund empfiehlt das OAQ die Auflage zu formulieren, dass die SSOS 
verpflichtet wird eine Visitation der Weiterbildungsstätte in Genf gemäss Art. 22 
Weiterbildungsordnung SSO zu organisieren. Im Rahmen dieser Visitation muss das 
Weiterbildungskonzept, der Prüfbereich 6 der Qualitätsstandards sowie der Fragekatalog 
des OAQ zu den Vor-Ort-Visiten überprüft werden. Nach Abschluss der Visitation ist dem 
BAG ein Bericht über die Resultate dieser Visitation einzureichen. Nach Ansicht des OAQ 
sollte an der Visitation ein Vertreter, eine Vertreterin, der Organisation teilnehmen, welche 
mit der Auflagenkontrolle beauftragt wurde.  

Das OAQ unterstützt die Empfehlungen der Experten, dass der Weiterbildungsgang mit der 
Auflage akkreditiert wird, dass in der Weiterbildungsordnung OP-Kataloge und 
qualifizierende Abschlusszeugnisse obligatorisch verankert werden (Standard 1.3 in 
Verbindung mit Standard 6.1).    

Bei der Prüfung der Unterlagen ist aufgefallen, dass für die Weiterbildung in den 
verschiedenen Weiterbildungsstätten verschiedene Bezeichnungen für den 
Weiterbildungsgang verwendet werden („Spezialist für Oralchirurgie“, „Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie“). Die Fachgesellschaft sollte darauf achten, dass die Weiterbildungsstätten in 
ihrer internen und externen Kommunikation die Bezeichnungen einheitlich und entsprechend 
dem Reglement über die Weiterbildung verwenden.    

6.3 Akkreditierungsempfehlung 

Aufgrund des Berichts der Experten, Prof. d’Hoedt und Prof. Wahl, der Stellungnahmen der 
Fachgesellschaft und der MEBEKO, sowie unter Berücksichtigung der Beschreibung des 
Weiterbildungsgangs, des Selbstbeurteilungsberichts der Fachgesellschaft als auch des 
Visitationsberichts, empfiehlt das OAQ die Akkreditierung des Weiterbildungsgangs zum 
Facharzt/zur Fachärztin für Oralchirurgie und Stomatologie für 7 Jahre unter den folgenden 
zwei Auflagen: 

1. Die SSOS organisiert eine Visitation der anerkannten Weiterbildungsstätte „Division 
de stomatologie et chirurgie orale et de radiologie dentaire maxilale-faciale, Section 
de médecine dentaire, Université de Genève“ gemäss Art. 22 der 
Weiterbildungsordnung SSO. Im Rahmen dieser Visitation muss das 
Weiterbildungskonzept, Prüfbereich 6 der Qualitätsstandards und der Fragekatalog 
des OAQ zu den Vor-Ort-Visiten überprüft werden. Nach Abschluss der Visitation ist 
dem BAG ein Bericht über die Resultate dieser Visitation einzureichen. 

2. In der Weiterbildungsordnung werden obligatorisch OP-Kataloge eingeführt.  
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Unter den gegebenen Umständen erscheint eine relativ kurze Frist für die Erfüllung von  
Auflage 1 gerechtfertigt. Das OAQ empfiehlt, dass der Bericht über die Visitation spätestens 
6 Monate nach Eröffnung des Akkreditierungsentscheids beim BAG eingereicht werden 
muss. Das BAG beurteilt dann, ob auf der Grundlage des Berichtes die Erfüllung von Art. 25 
MedBG abschliessend beurteilt und bestätigt werden kann.  

Sollte das BAG zum Schluss kommen, dass Auflage 1 innerhalb der gesetzten Frist nicht 
erfüllt wird, empfiehlt das OAQ, dass dem Weiterbildungsgang Oralchirurgie und 
Stomatologie die Akkreditierung entzogen wird.  Das OAQ ist der Meinung, dass eine 
Nichterfüllung von Auflage 1 die Einhaltung der Akkreditierungskriterien von Art. 25 MedBG 
ernsthaft in Frage stellt und ein Entzug der Akkreditierung somit gerechtfertigt wäre (Art. 30 
Abs. 3 MedBG).  

Für die Erfüllung von Auflage 2 erscheint eine etwas längere Frist angemessen, da diese die 
Anpassung der Weiterbildungsordnung erfordert. Das OAQ empfiehlt dem EDI für die 
Erfüllung von Auflage 2 eine Frist von 1 Jahr nach Eröffnung des Akkreditierungsentscheids 
zu setzen.  
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Abkürzungsverzeichnis 

BAG Bundesamt für Gesundheit 

EDI Eidgenössisches Departement des Innern 

SSO Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft 

SSOS Schweizerische Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie  

MedBG Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe vom 23. Juni 2006 

(Medizinalberufegesetz), SR 811.11 

MEBEKO   Medizinalberufekommission 

OAQ Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen 
Hochschulen 
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